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A. Einführung in den Untersuchungsgegenstand

I. Einleitung

Die Fragen, wie Bestrafung gegenüber einem Delinquenten legitimiert werden
kann, welche Strafen illegitim sind und an welchen obersten Prinzipien sich die
Bestrafung zu orientieren hat, formulieren große Problemstellungen im Rahmen
der Strafphilosophie. Sie werden zu einem juristischen Problem im Rahmen der
Strafzumessung, weil die heute in Deutschland vorherrschende Vereinigungs-
theorie1 die Strafe nur kumulativ durch präventive sowie tatschuldbezogene Er-
wägungen zu legitimieren vermag. Auf Grund der essentiellen Divergenz präven-
tiver sowie tatschuldbezogener Gesichtspunkte kommt es bei der Strafzumessung
zu dem Problem der Antinomie der Strafzwecke2, da Fälle denkbar sind, in wel-
chen präventive und tatschuldbezogene Gesichtspunkte sich widersprechende
strafzumessungsrechtliche Entscheidungen präjudizieren. Insofern kann gegen-
über der Strafzumessungsdogmatik der Vorwurf mangelnder Rationalität erhoben
werden, wenn keine Regel ersichtlich ist, nach welcher dem einen oder anderen
Präjudiz verbindlich zu folgen ist, so dass eine Entscheidung für oder gegen den
Vorrang eines Strafzwecks nicht zwingend nachvollzogen werden kann.

Die richterliche Strafzumessung ist in zweifacher Hinsicht dreigliedrig. Zum
einen vollzieht sich ihr Vorgang in drei aufeinanderfolgenden Phasen: Strafrah-
menwahl, Strafhöhenbemessung und Strafzumessung im weiteren Sinne (§§ 47–
60 StGB). Zum anderen liegen ihr nach dem BVerfG3 drei Strafzwecke zu
Grunde, nämlich Tatschuldausgleich, Spezialprävention und Generalprävention.
Da davon auszugehen ist, dass sich in jeder der drei Phasen der richterlichen
Strafzumessung Antinomiefälle ergeben können, soll auf jeder der drei Ebenen
der Vorrang eines Strafzwecks im Antinomiefall definiert werden, das heißt, Tat-
schuldausgleich, Spezialprävention und Generalprävention sind in eine Rang-
folge zu ordnen, die mit der gesetzlichen Konzeption vereinbar ist, um so zur
Rationalität im Strafzumessungsvorgang beizutragen.

Auf Ebene der Strafrahmenwahl ist eine solche Betrachtung bisher absent, die
praktizierte Gesamtbetrachtung4 regelt den Vorrang eines Strafzwecks m. E. nicht,

1 Hoyer, Strafrecht AT I (1996), S. 7.
2 I. F. auch als „Antinomiefälle“ bezeichnet; s. a. Bruns/Güntge, Strafzumessung

(2019), S. 92; Köhler, Strafzumessung (1983).
3 BVerfGE 45, 187 (253).
4 S. Kap. B., I.



sondern überlässt es dem Gericht, im Einzelfall über den Vorrang eines Straf-
zwecks und damit über die Anwendung eines Sonderstrafrahmens zu entschei-
den, sodass eine Vorrangdefinition hier insbesondere von Nöten ist.

Auf Ebene der Strafhöhenbemessung ist es Aufgabe der sog. Strafzumessungs-
theorien, Aussagen über das Verhältnis der Strafzwecke zu treffen. Die heute
praktizierte Spielraumtheorie5 will Aspekte der Spezial- und Generalprävention
innerhalb einer schuldangemessenen Strecke berücksichtigen, ohne das Verhält-
nis beider Präventionsaspekte zueinander auf dieser Strecke zu bestimmen. Des-
halb erheben neuere Monographien6 den Vorwurf einer mangelnden Rationalität7

und fordern in der Folge, die Strafhöhenbemessung allein vom verschuldeten Un-
recht abhängig zu machen. Eine solche einspurige Lösung ist mit der Anordnung
des § 46 Abs. 1 StGB allerdings unvereinbar, welche die Berücksichtigung meh-
rerer Strafzwecke vorschreibt.8 Auf dieser Ebene ist es deshalb Ziel der Arbeit,
ein Verhältnis der Strafzwecke zu bestimmen, welches eine einspurige Strafhö-
henbemessung erlaubt,9 zugleich aber der Grundlagenformel gerecht wird. Dafür
soll ausgehend vom Tatschuldausgleich untersucht werden, ob die Schuld aus
präventiven Erwägungen über- oder unterschritten werden darf. Danach soll das
Verhältnis der Präventionszwecke innerhalb des Schuldrahmens zueinander ana-
lysiert und eine entsprechende Vorrangdefinition geleistet werden, bevor die Lö-
sung auf die gesetzgeberische Konzeption zurückgeführt wird.

Auch auf Ebene der Strafzumessung im weiteren Sinne (§§ 47–60)10 wird un-
tersucht, ob der Tatschuldausgleich in der Lage ist, eine präventiv indizierte Ent-
scheidung zu torpedieren.

Die Gliederung der Arbeit orientiert sich an den drei Phasen der Strafzumes-
sung.
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5 BGHSt 7, 28.
6 Hörnle, Tatproportionale Strafzumessung (1999); Hart-Hönig, Gerechte und zweck-

mäßige Strafzumessung (1992).
7 Doppelspurige Strafhöhenbemessung erhebe „die Inkonsequenz zum Prinzip“, Bo-

ckelmann, Niederschr. Band XII, S. 53; das Gericht, welches alle Präventionszwecke
würdigen will, „muss sich angesichts der Gegenläufigkeit der verschiedenen Argumen-
tationsrichtlinien dauernd in Widersprüche verwickeln“. Horn/Wolters, in: SK-StGB,
§ 46 Rn. 32; Köhler, Strafzumessung (1983), S. 16.

8 Roxin, FS-Bruns (1978), S. 183 (186 f.).
9 Bereits Nagler, Die Strafe (1918), S. 635: „Es bleibt nur die Wahl, dem einen oder

anderen Grundgedanken die Vorrangstellung einzuräumen. Da dies nicht von Fall zu
Fall nach Belieben geschehen darf, so drängt die praktische Anwendung zur endgülti-
gen Klärung des Verhältnisses zwischen den konkurrierenden Grundsätzen.“

10 I. F. auch „Strafzumessung i. w.S.“.



II. Die Trigonometrie der Strafzwecke

Für die Untersuchung ist es zunächst von Nöten, die für das Strafzumessungs-
recht relevanten Strafzwecke darzustellen.

1. Die Strafzumessungsschuld

Nach § 46 Abs. 1 S. 1 StGB ist die „Schuld“ Grundlage für die Strafzumes-
sung. Gemeint ist nicht die Strafbegründungsschuld aus dem allgemeinen De-
liktsaufbau, sondern allein die davon zu unterscheidende Strafzumessungsschuld.
Die Strafbegründungsschuld hat die Vorwerfbarkeit zum Wesen, die Frage da-
nach, ob der Delinquent sich hätte anders verhalten und damit das tatbestands-
mäßige Unrecht hätte verhindern können;11 die Strafzumessungsschuld dagegen
erfasst das Maß an Vorwerfbarkeit bei der Verwirklichung des tatbestandsmäßi-
gen Unrechts.12 Aus der Staffelung der gesetzlichen Strafrahmen des besonderen
Teils des Strafgesetzbuchs ergibt sich,13 dass die Strafzumessungsschuld aus zwei
Elementen besteht: dem Handlungs- und dem Erfolgsunrecht.14 Beide Elemente
dürfen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden; die Handlungs- darf ge-
genüber der Erfolgskomponente nicht überbewertet werden und anders herum.15

2. Spezialprävention

„Der Zweck der Strafe kann [. . .] kein anderer als der sein, den Schuldigen
daran zu hindern, seinen Mitbürgern abermals Schaden zuzufügen [. . .].“16 So
beschreibt Beccaria 1766 das Wesen der Spezialprävention: Der Täter soll durch
die Bestrafung – also durch die Erfahrung der aus der Strafvollstreckung folgen-
den Konsequenzen – von der Begehung weiterer Straftaten abgehalten werden.17
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11 Schäfer/Sander/Van Gemmeren, Strafzumessung (2017), Rn. 574.
12 Schäfer/Sander/Van Gemmeren, Strafzumessung (2017), Rn. 574; erstmals Achen-

bach, Schuldlehre (1974), S. 4, der die Strafzumessungsschuld als „Anknüpfungstatbe-
stand für die richterliche Strafzumessung“, verstanden als „Inbegriff der Momente, die
für die Strafhöhe im konkreten Fall von Bedeutung sind“, definiert.

13 Zipf/Dölling, in: Maurach/Gössel/Zipf, Strafrecht AT (2014), § 63 Rn. 20; s. a.
Kap. B., II., 4.

14 BGH NStZ 1986, 162; Horn/Wolters, in: SK-StGB, § 46 Rn. 45; Schäfer/Sander/
Van Gemmeren, Strafzumessung (2017), Rn. 575; Klahr, Schuld und Strafmaß (2022),
S. 302 meint, über die Kategorie des verschuldeten Unrechts werde eine Diskrepanz
zwischen Strafbegründungs- und Strafzumessungsschuld überwunden.

15 Schäfer/Sander/Van Gemmeren, Strafzumessung (2017), Rn. 578.
16 Beccaria, Über Verbrechen und Strafen (1766), S. 84.
17 Meier, Sanktionen (2015), S. 24.


